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1 Einleitung 

1.1 Anlass und Aufgabenstellung  

Die Stadt Dortmund plant zur Sicherung der städtebaulichen Qualität die 
Aufstellung des Bebauungsplans (B-Plan) InO 245 - südliche Gartenstadt 
- historischer Kernbereich mit dem Ziel die Eigenart und städtebauliche 
Gestalt des Quartiers zu bewahren und eine bestandsorientierte Planung 
mit Neubebauungen zu ermöglichen.  

Um den Bestimmungen des Artenschutzrechts zu entsprechen, ist bei 
allen genehmigungspflichtigen Planungs- und Zulassungsverfahren die 
Durchführung einer Artenschutzprüfung erforderlich. Vor dem genannten 
Hintergrund wurde das Büro Ökoplan – Bredemann und Fehrmann – mit 
dem vorliegenden artenschutzrechtlichen Fachbeitrag der Stufe 1 
beauftragt. Dieser stellt dar, für welche planungsrelevanten Arten das 
Plangebiet und dessen Umfeld eine Eignung als Lebensraum aufweist. 
Ferner wird geprüft, inwieweit projektbedingt, im Hinblick auf die 
gegebenen Wirkfaktoren, artenschutzrechtliche Konflikte im Sinne des 
§ 44 Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 5 BNatSchG entstehen können. 

 
Abb. 1 Lage des Plangebietes im Stadtgebiet  

(Geobasis NRW 2024, dl-de/by-2-0) 

1.2 Rechtliche Grundlagen  

Die Notwendigkeit zur Durchführung einer Artenschutzprüfung (ASP) 
ergibt sich aus den Artenschutzbestimmungen des Bundesnaturschutz-
gesetzes (BNatSchG). Mit den Regelungen der §§ 44 Abs. 1, 5, 6 und 45 
Abs. 7 wurden die entsprechenden Vorgaben der FFH-Richtlinie (Art. 12, 
13 und 16 FFH-RL) und der Vogelschutz-Richtlinie (Art. 5, 9 und 13 V-RL) 
in nationales Recht umgesetzt. Nach nationalem und internationalem 
Recht werden drei verschiedene Artenschutzkategorien unterschieden 
(vgl. § 7 Abs. 2 Nr. 12 bis 14 BNatSchG): 
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• besonders geschützte Arten (nationale Schutzkategorie), 

• streng geschützte Arten (national) inklusive der FFH-Anhang 
IV-Arten (europäisch), 

• europäische Vogelarten (europäisch). 

Mit § 44 Abs. 1 definiert das BNatSchG artenschutzrechtliche Verbote. 
Nach Maßgabe des § 44 Abs. 5 Satz 5 BNatSchG sind die „nur“ national 
besonders geschützten Arten von den artenschutzrechtlichen Zugriffs-
verboten bei Planungs- und Zulassungsvorhaben freigestellt. Demzufolge 
beschränkt sich der Prüfumfang einer ASP auf die Zugriffsverbote für 
europäisch geschützte FFH-Anhang IV-Arten und die europäischen 
Vogelarten. In Bezug auf diese Arten ist es verboten: 

1) Wild lebenden Tieren nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen 
oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu 
entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören (Tötungsverbot), 

2) Wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, 
Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten so erheblich 
zu stören, dass sich der Erhaltungszustand der lokalen Population 
verschlechtert (Störungsverbot), 

3) Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur zu entnehmen, 
zu beschädigen oder zu zerstören (Zerstörung von 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten), 

4) Wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der 
Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder 
zu zerstören. 

Nach Maßgabe des § 44 Abs. 5 BNatSchG ergeben sich u. a. die Sonder-
regelungen, dass: 

• kein Verstoß gegen das Tötungs- und Verletzungsverbot des  
§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG vorliegt, solange das Tötungs- und 
Verletzungsrisiko für Exemplare der betroffenen Art nicht 
signifikant erhöht wird und es sich gleichzeitig um unver-
meidbare Beeinträchtigungen handelt, 

• kein Verstoß gegen das Verbot des § 44 Abs. 1 Nr. 1 vorliegt, 
wenn Tiere oder ihre Entwicklungsformen im Rahmen einer 
erforderlichen Maßnahme, die auf den Schutz der Tiere bzw. 
die Erhaltung der ökologischen Funktion der Lebensstätte im 
räumlichen Zusammenhang gerichtet ist, beeinträchtigt 
werden und diese Beeinträchtigungen unvermeidbar sind, 

• kein Verstoß gegen das Verbot des § 44 Abs. 1 Nr. 3 
(„Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten“) und  
Nr. 4 vorliegt, wenn die ökologische Funktion der betroffenen 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten bzw. Pflanzenstandorte im 
räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. 
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Nahrungshabitate sowie Flugrouten und Wanderkorridore unterliegen als 
solches nicht dem Verbot des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG. Gemäß der 
„Verwaltungsvorschrift zur Anwendung der nationalen Vorschriften zur 
Umsetzung der Richtlinien 92/43/EWG (FFH-RL) und 2009/147/EG (V-
RL) zum Artenschutz bei Planungs- oder Zulassungsverfahren“ (VV-
Artenschutz, MKULNV 2016), kann ihre Beschädigung jedoch ausnahms-
weise einen Verbotstatbestand auslösen, wenn dadurch (im Fall 
sogenannter essenzieller Habitate) die Funktion der Fortpflanzungs- 
oder Ruhestätte entfällt. 

Ergibt die Prüfung, dass ein Vorhaben trotz Vermeidungsmaßnahmen 
inkl. vorgezogener Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen, engl. 
continued ecological functionality) sowie eines Risikomanagements einen 
der o. g. Verbotstatbestände erfüllen könnte, ist es grundsätzlich 
unzulässig. Ausnahmsweise darf es dann nur noch zugelassen werden, 
wenn gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG zwingende Gründe des überwiegenden 
öffentlichen Interesses einschließlich solcher sozialer und 
wirtschaftlicher Art vorliegen und eine zumutbare Alternative fehlt und 
der Erhaltungszustand der Populationen einer Art sich nicht 
verschlechtert. Für die förmliche Zulassung einer Ausnahme nach § 45 
Abs. 7 BNatSchG ist die Untere Naturschutzbehörde (UNB) zuständig.  

Von den Verboten des § 44 Abs. 1 BNatSchG kann die UNB zudem auf 
Antrag eine Befreiung nach § 67 Abs. 2 BNatSchG erteilen, wenn die 
Durchführung der Vorschrift im Einzelfall zu einer unzumutbaren 
Belastung führen würde und die Abweichung mit den Belangen von 
Naturschutz und Landschaftspflege vereinbar ist. 

Bei Zuwiderhandlungen gegen die Artenschutzbestimmungen drohen die 
Bußgeld- und Strafvorschriften der §§ 69 ff. BNatSchG.  
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2 Methodik  

2.1 Ablauf einer Artenschutzprüfung  

Ablauf und Inhalte der Artenschutzprüfung (ASP) richten sich nach den 
Vorgaben der „Verwaltungsvorschrift zur Anwendung der nationalen 
Vorschriften zur Umsetzung der Richtlinien 92/43/EWG (FFH-RL) und 
2009/147/EG (V-RL) zum Artenschutz bei Planungs- oder Zulassungs-
verfahren“ (VV-Artenschutz) (MKULNV 2016) sowie der gemeinsamen 
Handlungsempfehlung des Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Bauen, 
Wohnen und Verkehr (MWEBWV) NRW und des Ministeriums für Klima-
schutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur und Verbraucherschutz (MKULNV) 
NRW vom 22.12.2010: „Artenschutz in der Bauleitplanung und bei der 
baurechtlichen Zulassung von Vorhaben“. Das methodische Vorgehen 
orientiert sich an dem „Methodenhandbuch zur Artenschutzprüfung in 
Nordrhein-Westfalen – Bestandserfassung und Monitoring“ (MKULNV 

2017). 

Eine ASP lässt sich in drei Stufen unterteilen. Zunächst ist durch eine 
überschlägige Prognose zu klären, ob und ggf. bei welchen Arten 
artenschutzrechtliche Konflikte auftreten können (Stufe 1: Vorprüfung). 
Um dies beurteilen zu können, sind verfügbare Informationen zum 
betroffenen Artenspektrum einzuholen und vor dem Hintergrund des 
Vorhabentyps und der Örtlichkeit alle relevanten Wirkfaktoren des 
Vorhabens einzubeziehen. 

Aufgrund des Artenumfangs der europäischen Vogelarten hat das 
Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW (LANUV) für 
Nordrhein-Westfalen eine naturschutzfachlich begründete Auswahl von 
sogenannten planungsrelevanten Arten getroffen, die bezüglich des 
Artenschutzes zu berücksichtigen sind. Das „Tötungsverbot“ gemäß § 44 
Abs. 1 Nr. 1 (s. u.) gilt jedoch weiterhin für alle europäischen Vogelarten. 
Sie werden, wie auch alle anderen nicht planungsrelevanten Arten, bei der 
Eingriffsregelung weiterhin berücksichtigt. 

Zur Einschätzung der gebietsspezifischen Artvorkommen erfolgt eine 
Potenzialanalyse. Unter einer Potenzialanalyse ist eine differenzierte 
Analyse des jeweiligen Lebensraumpotenzials in Bezug auf das mögliche 
Vorkommen von Arten zu verstehen. Die Potenzialanalyse erfolgt auf 
Grundlage der in Kap. 2.2 dargestellten Datenquellen, der während der 
Ortsbegehung erfassten Biotopstrukturen sowie der Hinweise auf Vor-
kommen planungsrelevanter Arten. Im Anhang befindet sich eine Foto-
dokumentation der vorhandenen Habitatstrukturen.  

Im weiteren Verfahren werden verbal argumentativ diejenigen Arten 
ausgeschlossen, für die im Plangebiet zentrale Lebensraumelemente 
fehlen bzw. keine Hinweise auf ein Vorkommen bestehen und die ggf. 
verbleibenden Arten zusammengestellt, für die ein Vorkommen nicht 
ausgeschlossen werden kann. Sind insgesamt keine Vorkommen euro-
päisch geschützter Arten innerhalb des Plangebietes bekannt bzw. zu 
erwarten, ist ein Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände 
nicht zu befürchten und das Vorhaben somit aus artenschutzrechtlicher 
Sicht zulässig. 
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Kann ein Vorkommen planungsrelevanter Arten nicht ausgeschlossen 
werden, ist im Rahmen einer Wirkungsanalyse zu prüfen, ob von dem 
Vorhaben Wirkungen ausgehen können, durch die ein Zugriffsverbot nach 
§ 44 Abs. 1 BNatSchG ausgelöst werden kann. Ist dies nicht der Fall, ist das 
Vorhaben aus artenschutzrechtlichen Gesichtspunkten als zulässig zu 
bewerten. Stellt sich heraus, dass durch die vorhabenbedingten 
Wirkungen ein Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände nicht 
auszuschließen ist, sind in Abhängigkeit von der Situation weiterführende 
Erfassungen zur Überprüfung des Artvorkommens und ggf. eine ASP der 
Stufe 2 (vertiefende „Art-für-Art-Betrachtung“) durchzuführen, in der 
Vermeidungsmaßnahmen inklusive vorgezogener Ausgleichsmaßnahmen 
und ggf. ein Risikomanagement konzipiert werden. 

Wird trotz dieser Maßnahmen gegen die artenschutzrechtlichen Verbote 
verstoßen, wird in Stufe 3 geprüft, ob die drei Ausnahmevoraussetzungen 
(zwingende Gründe, Alternativlosigkeit, Erhaltungszustand) vorliegen 
und insofern eine Ausnahme von den Verboten zugelassen werden kann.  

2.2 Datengrundlagen 

Zur Ermittlung der potenziell im betrachteten Gebiet vorkommenden 
planungsrelevanten Arten wurden die Angaben des Fachinformations-
systems „Geschützte Arten in Nordrhein-Westfalen“ des Landesamtes für 
Natur, Umwelt, Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen (LANUV, O. J.) 
bezüglich des dem Plangebiet räumlich zugeordneten Messtischblatt-
quadranten (MTBQ) 4411/3 „Kamen“ für die Lebensraumtypen 
„Kleingehölze, Alleen, Bäume, Gebüsche, Hecken, Gärten, Parkanlagen, 
Siedlungsbrachen, Gebäude, Stillgewässer, Höhlenbäume, Horstbäume“ 
ausgewertet. 

Zudem erfolgte eine Auswertung der Datenbank des Fachinformations-
systems „@linfos–Landschaftsinformationssammlung“ (LANUV O. J.) 
bezüglich bekannter Vorkommen planungsrelevanter Arten. 

Darüber hinaus wurden die Untere Naturschutzbehörde (UNB) der Stadt 
Dortmund bezüglich bekannter Vorkommen planungsrelevanter Arten im 
Bereich des Vorhabens befragt sowie eine Datenabfrage beim amtlichen 
und ehrenamtlichen Naturschutz durchgeführt, um vorhandene 
Informationen bei der Beurteilung berücksichtigen zu können 
(Versendung der Anfragen per Mail am 30.08.2023). Befragt wurden 
folgende Institutionen: 

• Untere Naturschutzbehörde (UNB) Stadt Dortmund 

• Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) Kreisgruppe Dortmund 

• Naturschutzbund Deutschland (NABU) Stadtverband Dortmund 

• Biologische Station Kreis Unna I Dortmund  
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Tab. 1 Naturschutzabfrage 

Adressat  Anfrage 
versendet 

Rückmeldung (Stand: 
14.11.2023) 

Untere Naturschutzbehörde 

(UNB) Stadt Dortmund  

30.08.2023 Keine Rückmeldung 

Bund für Umwelt und 

Naturschutz (BUND) 

Kreisgruppe Dortmund 

30.08.2023 Keine Rückmeldung 

Naturschutzbund Deutschland 

(NABU) Stadtverband Dortmund  

30.08.2023 Keine Rückmeldung 

Biologische Station Kreis Unna / 

Dortmund  

30.08.2023 Rückmeldung vom 07.09.2023: 

„wir haben in dem 

Untersuchungsraum bislang keine 

Untersuchungen durchgeführt, so 

dass uns dazu keine Daten 

vorliegen. 

 

Aus den Meldungen von ornitho.de 

(Stand: 28.03.2023) gibt es einen 

Hinweis zum Waldkauz aus 

Dezember 2016 mit dem 

Brutzeitcode A2. Eine genauere 

Verortung ist aus 

Datenschutzgründen nicht 

möglich.“ 

 

AGARD e.V. - Naturschutzhaus 

im Westfalenpark 

30.08.2023 Rückmeldung vom 11.09.2023: 

„ich nehme Bezug auf Ihre 

Anfrage vom 30.08.2023 u.a. an die 

Dortmunder 

Naturschutzverbände, in der Sie 

um eine Rückmeldung zur 

Artenschutzabfrage für die Fläche 

des B-Plans InO 245 - südliche 

Gartenstadt baten.   

  

Die anerkannten 

Naturschutzverbände 

(Landesgemeinschaft Naturschutz 

und Umwelt NRW (LNU), Bund für 

Umwelt und Naturschutz 

Deutschland (BUND) 

Landesverband NRW und der 

Naturschutzbund Deutschland 

(NABU) Landesverband NRW) 

haben sich diesbezüglich 

ausgetauscht und sind zu 

folgenden Ergebnissen zum 

Vorkommen (planungsrelevanter) 

Arten gekommen:   
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Vorkommen von Vögeln:  

Laut der Auswertung von 

Ornitho.de des NABU Dortmunds 

gibt es insgesamt 185 

Beobachtungen Vögel betreffend 

(2014 - 2023). Es handelt sich in 

erster Linie um 

Zufallsbeobachtungen, bei 

welchen keine Systematik 

erkennbar ist. Meistens wurden 

Rabenvögel gemeldet.  

Es werden Daten sowohl nördlich 

als auch südlich der B1 

zusammengefasst. Insofern 

beziehen sie sich nicht 

ausschließlich auf die Gartenstadt. 

Interessante Beobachtungen sind:  

   

Waldkauz  

Turmfalke  

Sperber  

Mäusebussard  

Mauersegler  

   

Vorkommen von Amphibien und 

Reptilien:   

Dem AGARD e.V. sind keine 

Vorkommen planungsrelevanter 

Amphibien- und Reptilienarten im 

unmittelbaren Plangebiet bekannt. 

Kreuzkröten kommen am 

nördlichen Rand des Phönixsees 

vor, jedoch ist aufgrund der 

Zerschneidung möglicher 

Wanderrouten durch Straßen ihr 

Vorkommen im Plangebiet 

unwahrscheinlich.“  

2.3 Lebensraumpotenzialkartierung  

Im Rahmen der am 10.11.2023 durchgeführten Begehung wurden die 
Biotopstrukturen innerhalb des Untersuchungsgebietes und der 
Umgebung kartiert und diese sowie die Gebäude hinsichtlich der Eignung 
als Lebensraum bzw. Fortpflanzungs- und Ruhestätte planungsrelevanter 
Arten begutachtet. Zufallsbeobachtungen entsprechender Arten oder 
Hinweise auf deren Vorkommen (Kotspuren, Neststandorte, Fraßreste, 
Federn, Totfunde etc.) wurden erfasst und dokumentiert.  
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3 Darstellung des Plangebietes 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes InO 245 - südliche Gartenstadt 
- historischer Kernbereich befindet sich im Stadtbezirk Innenstadt-Ost. 
Dieser grenzt im Norden an den Geltungsbereich des Bebauungsplans InO 
219, im Westen an die Joseph-Cremer-Straße, im Süden an die alte 
Bahntrasse und im Osten an die Max-Eyth-Straße.  

  
Abb. 2 Geltungsbereich des Plangebietes  

(Geobasis NRW 2024, dl-de/by-2-0) 

 
Abb. 3 Luftbildaufnahme des Plangebietes  

(Geobasis NRW 2024, dl-de/by-2-0) 
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Der Geltungsbereich des aufzustellenden Bebauungsplanes umfasst 
ca. 26 ha. Es handelt sich um den historischen Kernbereich der südlichen 
Gartenstadt in Dortmund und sieht eine Steuerung der städtebaulichen 
Entwicklung im Sinne des Erhaltes des Charakters der südlichen 
Gartenstadt vor und lässt nur geringfügige weitere Bebauung zu. 

Bei den vorhandenen Gebäuden handelt es sich überwiegend um 
Einfamilienhäuser mit großen Gartengrundstücken mit diversen Gehölz- 
und Gebüschstrukturen, Zierpflanzungen und größeren Rasenflächen.  

 

4 Vorhaben und Wirkfaktoren  

Mit Aufstellung des Bebauungsplanes InO 245 - südliche Gartenstadt - 
historischer Kernbereich sind folgende bau-, anlage- und 
nutzungsbedingte Wirkungen zu unterscheiden: 

Die baubedingten Störungen ergeben sich bei Bauarbeiten in Folge der 
durch den B-Plan vorgesehenen Baufelder. Dabei sind lokal in der Phase 
der Baufeldräumung Beseitigung von Bau- und Gehölzstrukturen zu 
beachten, es können sich Störungen durch Geräusch und 
Lichtimmissionen, Erschütterungen und Bewegungen von Menschen und 
Maschine ergeben und damit kann es zu einem Verlust von Brut- und 
Quartierstätten für Vögel und Fledermäuse sowie zu einer Verkleinerung 
von Nahrungshabitaten kommen. Zudem kann sich - zum Beispiel durch 
Zerstörung besetzter Vogelnester mit Eiern bzw. immobilen Jungtieren 
oder durch Zerstörung von Fledermausquartieren an und in Gebäuden 
oder Baumhöhlen - ein erhöhtes Tötungsrisiko ergeben. 

Anlagebedingt kann es durch die Flächeninanspruchnahme bzw. die Neu-
bebauung zum Verlust von Lebensräumen kommen. Sind an den 
Gebäudeneubauten größere Glasfronten oder verspiegelte Flächen 
vorgesehen, kann hieraus anlagebedingt ein erhöhtes Kollisionsrisiko für 
Vögel und Fledermäuse resultieren. 

Nutzungsbedingt sind keine Störwirkung zu erwarten. Das Quartier ist 
bereits größtenteils bebaut und die Baufelder des B-Plans lassen nur 
geringfügige Ergänzungen zu. Eine erhöhte Frequentierung von 
Menschen und Kfz-Verkehr ist nicht zu erwarten.   
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5 Planungsrelevante Arten  

5.1 Säugetiere 

Für den ausgewerteten MTBQ 4411/3 werden sechs planungsrelevante 
Säugetierarten angegeben (LANUV o. J.).  

Die Datenabfrage sowohl beim amtlichen als auch ehrenamtlichen 
Naturschutz und der @linfos-Datenbank ergab keine Informationen zum 
Vorkommen von planungsrelevanten Fledermausarten im 
Eingriffsbereich und dessen Wirkraum. 

Im Rahmen der Lebensraumpotenzialkartierung wurden die vorhandenen 
Strukturen im Hinblick auf ihre Eignung als Lebensstätte für Fledermäuse 
begutachtet. Spuren (Kot, Totfunde, Nahrungsreste, etc.), die auf ein 
Vorkommen von hier potenziell vorkommenden Fledermausarten 
hindeuten, wurden nicht festgestellt. 

Eine Eignung als Quartier und auch Nahrungshabitat liegt im gesamten 
Plangebiet potenziell vor. Es können sowohl gebäudebewohnende Fleder-
mäuse, als auch baumbewohnende Fledermäuse vorkommen. Im Pla-
ngebiet bestehen Wohngebäude verschiedener Bau- und Sanierungs-
stände und damit mögliche Spaltenverstecke. Zudem findet sich ein alter 
Baumbestand im Bereich der Gartengrundstücke und der unbebauten 
Flächen mit der Möglichkeit für Baumhöhlen.  

Im Rahmen der Potenzialanalyse wird der Status der planungsrelevanten 
Säugetierarten wie in Tabelle 2 dargestellt eingeschätzt: 

Tab. 2 Planungsrelevante Säugetierarten  

Art 
EZ NRW 

(ATL) 

Schutz-

status 
Vorkommen/ Habitatpräferenz 

Status im Untersu-

chungsgebiet 

Abendsegler  

Nyctalus noctula  
G §§ 

In NRW Durchzügler und Überwinterer; 
bevorzugt Laub- und Auwälder mit viel Alt- 
und Totholz; Jagdhabitate: Offenland oder 
halboffene Landschaft unter anderem an 
Gewässern; QU/ÜW: Baumhöhlen; ÜW: auch in 
Gebäuden. 

(SZQ, WQ, NG) 
potenzielle Baum-
höhlenquartiere und 
Gebäudequartiere 
vorhanden, pot. 
Nahrungshabitat 

Kleine 

Bartfledermaus 

Myotis mystacinus  

G §§ 

Strukturreiche Landschaften mit Fließ-
gewässern an Siedlungsstrukturen; QU: meist 
in engen Spalten an Gebäuden, selten in 
Bäumen oder Felsspalten; ÜW: Höhlen, Stollen, 
Keller. 

(SZQ, WS, WQ, NG) 
potenzielle Baum-
höhlenquartiere und 
Gebäudequartiere 
vorhanden, pot. 
Nahrungshabitat 

Rauhautfledermaus  

Pipistrellus nathusii 
G §§ 

Besiedelt strukturreiche Landschaften mit 
hohem Wald- und Gewässeranteil; Jagdhabi-
tate: An Gewässerufern, Waldrändern, Schilf-
flächen, Feuchtwiesen, in lichten Altholz-
beständen; 
QU: Baumhöhlen und -spalten, seltener 
Gebäude und Holzstapel; Wochenstuben fast 
ausschließlich außerhalb von NRW; ÜW: 
Baumhöhlen und -spalten, Gebäude, Höhlen; in 
NRW vor allem Durchzügler und Überwinterer. 

(SZQ, WQ, NG) 

potenzielle Baum-

höhlenquartiere und 

Gebäudequartiere 

vorhanden, pot. 

Nahrungshabitat 
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Art 
EZ NRW 

(ATL) 

Schutz-

status 
Vorkommen/ Habitatpräferenz 

Status im Untersu-

chungsgebiet 

Wasserfledermaus 

Myotis daubentonii 
G §§ 

Waldgebundene Art; besiedelt strukturreiche 
Landschaften mit hohem Gewässer- und Wald-
anteil; Jagdhabitate: Vor allem offene 
Wasserflächen stehender oder langsam 
fließender Gewässer, bevorzugt mit 
Ufergehölzen, auch Wälder, Waldlichtungen 
und Wiesen; festgelegte Flugrouten entlang 
markanter Strukturen; QU: Baumhöhlen (in 
Eichen und Buchen); seltener Gebäude und 
Nistkästen; Männchen auch in Verrohrungen, 
Tunneln und Stollen; ÜW: Höhlen, Stollen etc. 
mit hoher Luftfeuchte, quartiertreu. 

(SZQ, WS, NG) 
potenzielle 
Baumhöhlen-
quartiere und 
Gebäudequartiere 
vorhanden, pot. 
Nahrungshabitat 

Zweifarbfledermaus  

Vespertilio murinus  
G §§ 

Besiedelt bevorzugt felsreiche Waldgebiete, 
ersatzweise Gebäude; Jagdhabitate: Struktur-
reiche Landschaften mit Grünland und hohem 
Wald- und Gewässeranteil im siedlungsnahen 
Bereich, bevorzugt in Gewässernähe, auch an 
Straßenlaternen; QU: Gebäude; ÜW: Höhlen, 
Stollen, Felsspalten, Gebäude, Steinbrüche, 
unterirdische Verstecke; in NRW Durchzügler 
und Überwinterungen. 

(SZQ/NG) 
Potenzielle 
Gebäude- und 
Baumhöhlen-
quartiere 
vorhanden, pot. 
Nahrungshabitat 

Zwergfledermaus  

Pipistrellus pipistrellus 
G §§ 

Besiedelt strukturreiche Landschaften, als 
Kulturfolger auch Siedlungsbereiche, selbst 
Großstädte; Jagdhabitate: Gewässer, Klein-
gehölze, Waldränder und an Straßenlaternen; 
QU: An und in Gebäuden, meist in Nähe 
größerer Gewässer, selten auch in Bäumen oder 
Holzstapeln; ÜW: Spalten an/in Gebäuden, 
Höhlen, Felsspalten, Stollen, Keller. 

(SZQ, WS, WQ, NG) 
Potenzielle 
Gebäude- und 
Baumhöhlen-
quartiere 
vorhanden, pot. 
Nahrungshabitat  

Erläuterungen:  

EZ NRW Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen (atlantisch)  

Erhaltungszustand:  

G günstig  U ungünstig S schlecht 

↑ positiver Trend ↓ negativer Trend - keine Angabe 

Habitatpräferenz:  

QU Tages-/Wochenstubenquartier  

ÜW Überwinterungsquartier  

Schutzstatus:  

§§ nach BNatSchG streng geschützte Art  

§ nach BNatSchG besonders geschützte Art  

Status im Untersuchungsgebiet:  

(x) potenzielles Vorkommen (NG) potenzieller Nahrungsgast 

(WS) potenzielle Wochenstube (WQ) potenzielles Winterquartier 

(SZQ) potenzielles Sommer- bzw. Zwischenquartier  

-  keine Vorkommen zu erwarten 
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5.2 Avifauna  

Für den ausgewerteten MTBQ werden 23 planungsrelevante Vogelarten 
angegeben (LANUV o. J.).  

Die Datenabfrage bei der Biologischen Station Kreis Unna/ Dortmund 
ergab einen Hinweis auf ein Brutvorkommen des Waldkauzes von 2016 
ohne genaue Verortung. Weiterhin ergab die Datenabfrage beim AGARD 
e.V. Informationen zum Vorkommen von Waldkauz, Turmfalke, Sperber, 
Mäusebussard und Mauersegler (nicht planungsrelevant) im 
Untersuchungsgebiet und dessen Umfeld aus den Jahren 2014 bis 2023.  
 

Im Rahmen der Ortsbegehung am 10.11.2023 wurden folgende Arten als 
Zufallsfunde festgestellt: Straßentaube, Ringeltaube, Kohlmeise, 
Blaumeise, Amsel, Singdrossel, Elster, Rotkehlchen, Haussperling, 
Buchfink und Rabenkrähe.  

Im Rahmen der Potenzialanalyse wird der Status der planungsrelevanten 
Vogelarten wie in Tabelle 3 dargestellt eingeschätzt: 

Tab. 3 Planungsrelevante Vogelarten  

Art 
EZ NRW 

(ATL) 

Schutz-

status 
Vorkommen / Habitatpräferenz 

Status im Untersu-

chungsgebiet 

Bluthänfling 

Carduelis cannabina 
U § 

In NRW Brutvogel, flächendeckendes 
Verbreitungsgebiet; Lebensraum: offene, mit 
Hecken/ Sträuchern/ Koniferen bewachsene 
Flächen mit samentragender Krautschicht, 
heckenreiche Agrarlandschaften, Heide-, 
Ödland- und Ruderalflächen, Friedhöfe, Gärten, 
Parks; Nestbau: in dichten Büschen und 
Hecken.  

(B), (NG) 

Potenzieller Brutvogel 
und Nahrungsgast im 

Bereich der 
Gartengrundstücke 

Feldschwirl  
Locustella naevia 

U § 

In NRW mittelhäufiger Brutvogel; Lebensraum: 
gebüschreiches, feuchtes Extensivgrünland, 
größere Waldlichtungen, grasreiche Heidege-
biete und Verlandungszonen von Gewässern, 
seltener Getreidefeldern; Nestbau in Bodennähe 
oder am Boden in Pflanzenhorsten z. B. in 
Heidekraut, Pfeifengras, Rasenschmiele. 

- 

Keine geeigneten  

Lebensraumstrukturen 
vorhanden 

Feldsperling 
Passer montanus 

U § 

In NRW flächendeckend verbreitet; Lebens-
raum: halboffene Agrarlandschaften mit hohem 
Grünlandanteil, Obstwiesen, Feldgehölze und 
Waldränder, z. T. auch Parkanlagen, Obst- und 
Gemüsegärten ländlicher Siedlungen; Meidet: 
Innenstädte; Brutplatztreuer Höhlenbrüter, 
z. T. in kolonieartigen Ansammlungen, nutzt 
Specht- oder Faulhöhlen, Gebäudenischen und 
Nistkästen. 

- 

Keine geeigneten 

Lebensraumstrukturen 
vorhanden 

Flussregenpfeifer  
Charadrius dubius 

U §§ 

In NRW regelmäßiger Durchzügler (August-
September und März-Mai) und mittelhäufiger 
Brutvogel; Lebensraum: ursprünglich sandige/ 
kiesige Ufer größerer Flüsse und Überschwem-
mungsflächen, heute überwiegend in Sekun-
därlebensräumen wie Sand-, Kiesabgrabungen 
und Klärteichen; Nestbau: auf kiesigem oder 
sandigem Untergrund, meist an unbewachs-
enen Stellen, z. T. vom Gewässer entfernt. 

- 

Keine geeigneten 

Lebensraumstrukturen 
vorhanden 
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Art 
EZ NRW 

(ATL) 

Schutz-

status 
Vorkommen / Habitatpräferenz 

Status im Untersu-

chungsgebiet 

Girlitz 
Serinus serinus 

unb. § 

Bevorzugt trockenes, warmes Klima, daher nur 
regional in NRW, in Städten, vereinzelt auch 
Überwinterer; Lebensraum: Abwechslungs-
reiche Landschaft mit lockerem Baumbestand, 
z. B. Friedhöfe, Parks, Kleingartenanlagen; 
Nestbau: in Nadelbäumen. 

(B), (NG) 

Potenzieller Brutvogel 
und Nahrungsgast im 

Bereich der 
Gartengrundstücke 

Grauspecht 
Picus canus 

S §§ 

In NRW ganzjährig als Stand- und Strichvogel; 
Lebensraum: alte, strukturreiche Laub- und 
Mischwälder (alte Buchenwälder), auch Park-
anlagen, Alleen, Friedhöfe, Streuobstwiesen; 
Nahrungshabitat: strukturreiche Waldränder, 
offene Flächen (Lichtungen, Freiflächen); 
Anlage von Nisthöhlen in alten, geschädigten 
Laubbäumen, vor allem in Buchen. 

- 

Keine geeigneten 

Lebensraumstrukturen 
vorhanden 

Habicht  
Accipiter gentilis 

G↓ §§ 

In NRW ganzjährig als Stand- und Strichvogel; 
Lebensraum: Kulturlandschaften mit Wechsel 
von geschlossenen Waldgebieten, Waldinseln 
und Feldgehölzen, auch größere Parks und 
Friedhöfe; Bruthabitat: Waldinseln ab 1- 2 ha, 
meist mit altem Baumbestand, bevorzugt mit 
Schneisen (freier Anflug); Horstanlage in hohen 
Bäumen z. B. Lärche, Fichte, Kiefer oder Buche. 

(NG) 

Potenzieller 

Nahrungsgast 

Kleinspecht  
Dryobates minor 

U § 

In NRW ganzjähriger Stand- und Strichvogel; 
Lebensraum: parkartige oder lichte Laub- und 
Mischwälder, Weich- und Hartholzauen sowie 
feuchte Erlen- und Hainbuchenwälder mit ho-
hem Alt- und Totholzanteil, Randbereiche 
dichter, geschlossener Wälder, Siedlungs-
bereiche, strukturreiche Parkanlagen, alte 
Villen-, Obst- und Hausgärten; Nestbau: 
Nisthöhlenanlage in totem oder morschem 
Holz, bevorzugt in Weichhölzern, vor allem 
Pappeln und Weiden.  

- 

Keine geeigneten 

Lebensraumstrukturen 
vorhanden 

Kuckuck 
Cuculus canorus 

U↓ § 

In NRW Brutvogel in fast allen Lebensräumen; 
Lebensraum: Parklandschaften, Heide- und 
Moorgebiete, lichte Wälder, Siedlungsränder 
und Industriebrachen; Brutschmarotzer, 
bevorzugte Wirte: Teich-und Sumpfrohrsänger, 
Bachstelze, Neuntöter, Heckenbraunelle, Rot-
kehlchen, Grasmücken, Pieper und Rotschwän-
ze.  

- 

Keine geeigneten 

Lebensraumstrukturen 
vorhanden 

Mäusebussard  
Buteo buteo 

G §§ 

In NRW ganzjähriger, häufiger Stand- und 
Strichvogel sowie Wintergast; Lebensraum: 
nahezu alle Lebensräume der Kulturlandschaft, 
sofern geeignete Baumbestände als Brutplatz 
vorhanden sind; Brut: Horststandorte, Randbe-
reiche von Waldgebieten, Feldgehölze, Baum-
gruppen und Einzelbäume; Jagd in Offenland-
bereichen. 

(NG) 

Potenzieller 

Nahrungsgast 
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Art 
EZ NRW 

(ATL) 

Schutz-

status 
Vorkommen / Habitatpräferenz 

Status im Untersu-

chungsgebiet 

Mehlschwalbe  
Delichon urbica 

U § 

In NRW nahezu flächendeckender Brutvogel in 
allen Naturräumen; Lebensraum: als Kultur-
folger Siedlungsbereiche; Brut: als 
Koloniebrüter freistehende, große und mehr-
stöckige Einzelgebäude in Dörfern und Städten; 
Nestbau: Lehmnester an Dachunterkanten, in 
Giebel-, Balkon- und Fensternischen oder 
unter Mauervorsprüngen; Nahrungshabitate: 
insektenreiche Gewässer und offene Agrar-
landschaften in Brutplatznähe. 

(NG) 

Potenzieller 

Nahrungsgast 

Nachtigall  
Luscinia megarhynchos 

G § 

Bewohner gebüschreicher Ränder von Laub-/ 
Mischwäldern, Feldgehölzen, Gebüschen, 
Hecken, naturnahen Parkanlagen; Lebensraum: 
Gewässernähe, Feuchtgebiete, Auen, ausge-
prägte Krautschicht für Nestanlage, Nahrungs-
suche, Aufzucht.  

(B), (NG) 

Potenzieller Brutvogel 
und Nahrungsgast im 

Bereich der 
Gartengrundstücke 

Neuntöter  
Lanius collurio 

U § 

In NRW mittelhäufiger Brutvogel; Lebensraum: 
extensiv genutzte, halboffene Kulturland-
schaften mit aufgelockertem Gebüschbestand, 
Einzelbäumen sowie insektenreichen Ruderal- 
und Saumstrukturen in Heckenlandschaften 
mit Wiesen und Weiden, trockenen Magerrasen, 
gebüschreichen Feuchtgebieten und größere 
Windwurfflächen in Waldgebieten; Nestanlage: 
in dichten, hoch gewachsenen Büschen, gerne 
in Dornensträuchern.  

- 

Keine geeigneten 

Lebensraumstrukturen 
vorhanden 

Rauchschwalbe  
Hirundo rustica 

U § 

In allen Naturräumen flächendeckend 
verbreitet; Brut: Gebäude mit Einflug-
möglichkeit (z. B. Viehställe, Scheunen, 
Hofgebäude) in Lehmnestern.  

(NG) 

Potenzieller 

Nahrungsgast 

Saatkrähe 
Corvus frugilegus 

G § 

Brutvogel, aber auch Durchzügler und Winter-
gast; Lebensraum: in Feldgehölzen, 
Baumgruppen, Dauergrünland, Parkanlagen 
und „grünen“ Innenstädten; Brut: in großen 
Brutkolonien in hohen Laubbäumen (z. B. 
Buchen, Eichen, Pappeln). 

(B), (NG) 

Potenzieller Brutvogel 
und Nahrungsgast im 

Bereich der 
Gartengrundstücke 

Sperber  
Accipiter nisus 

G §§ 

Stand- und Strichvogel sowie Wintergast; 
Lebensraum: gehölzreiche Kulturlandschaften 
mit ausreichendem Angebot an Kleinvögeln; 
Brut: in halboffenen Parklandschaften mit 
kleinen Waldinseln, Feldgehölzen und 
Gebüschen.  

(B), (NG) 

Potenzieller Brutvogel 
und Nahrungsgast im 

Bereich der 
Gartengrundstücke 

Star 

Sturnus vulgaris 
unb. § 

In NRW als Brutvogel, regelmäßiger 
Durchzügler und Gastvogel, flächendeckendes 
Verbreitungsgebiet; Brut: Höhlenbrüter (z. B. 
ausgefaulte Astlöcher, Buntspechthöhlen, aber 
als Kulturfolger auch in Nischen und Spalten an 
Gebäuden); Nahrungshabitat: offene Flächen.   

(B), (NG) 

Potenzieller Brutvogel 
und Nahrungsgast im 

Bereich der 
Gartengrundstücke 

Teichrohrsänger 
Acrocephalus scirpaceus 

G § 

Brutvogel; Lebensraum: Fluss- und Seeufer, 
Altwässer oder Sümpfe, auch an schilfgesäum-
ten Gräben oder Teichen, renaturierten Abgra-
bungsgewässern, sehr enge Bindung an Schilf-
röhricht.  

- 

Keine geeigneten 

Lebensraumstrukturen 
vorhanden 
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Art 
EZ NRW 

(ATL) 

Schutz-

status 
Vorkommen / Habitatpräferenz 

Status im Untersu-

chungsgebiet 

Turmfalke  
Falco tinnunculus 

G §§ 

Stand- und Strichvogel, auch als Wintergast; 
Lebensraum: in der Nähe von menschlichen 
Siedlungen und meidet geschlossene Wald-
gebietet; Brut: in Felsnischen, Halbhöhlen, 
Steinbrüchen oder Gebäuden (z. B. Hochhäuser, 
Scheunen, Ruinen, Brücken) bzw. alten 
Krähennestern. 

(NG) 

Potenzieller 

Nahrungsgast 

Waldkauz  
Strix aluco 

G §§ 

Brutvogel; Lebensraum: lückige Altholz-
beständen in Laub- und Laubmischwäldern, 
parkartigen Strukturen oder Gärten mit altem 
Baumbestand, sehr reviertreu; Brut: Nistet in 
Baumhöhlen, auch in Nisthilfen, Dachböden, 
Kirchtürmen. 

(B), (NG) 

Potenzieller Brutvogel 
und Nahrungsgast im 

Bereich der 
Gartengrundstücke 

Waldohreule  
Asio otus 

U §§ 

Mittelhäufiger Stand- und Strichvogel; 
Lebensraum: halboffene Parklandschaften mit 
kleinen Feldgehölzen, Baumgruppen, 
Waldrändern, auch im Siedlungsbereich in 
Parks und Grünanlagen sowie an Siedlungs-
rändern; Jagd: in strukturreichen Offenland-
bereichen, großen Waldlichtungen. 

(B), (NG) 

Potenzieller Brutvogel 
und Nahrungsgast im 

Bereich der 
Gartengrundstücke 

Wasserralle  
Rallus aquaticus 

U § 

Brutvogel; Lebensraum: hohe, dichte Ufer-
vegetation, insbesondere dichte Röhricht-/ 
Großseggenbestände, zumindest kleine offene 
Wasserflächen erforderlich; Im Winter auch an 
weniger dicht bewachsenen Gewässern.  

- 

Keine geeigneten 

Lebensraumstrukturen 
vorhanden 

Zwergtaucher  
Tachybaptus ruficollis 

(Brut-/Rastvogel) 

G/G § 

Brutvogel sowie regelmäßiger Durchzügler und 
Wintergast (September-März/April); 
Lebensraum: kleine Teiche, Heideweiher, 
Moor- und Feuchtwiesentümpel, Abgrabungs-
gewässer, Klärteiche, Fließgewässer mit 
geringer Fließgeschwindigkeit; Brut: an 
stehenden Gewässern mit dichter Verlandungs- 
bzw. Schwimmblattvegetation; Rast- und 
Überwinterungsgebiete: kleine bis mittelgroße 
Stillgewässer und mittlere bis größere 
Fließgewässer. 

- 

Keine geeigneten 

Lebensraumstrukturen 
vorhanden 

Erläuterungen:  

EZ NRW Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen (atlantisch)  

Erhaltungszustand:  

G günstig  U ungünstig S schlecht 

↓  negativer Trend ↑ positiver Trend - keine Angabe 

Schutzstatus:  

§§ nach BNatSchG streng geschützte Art  

§ nach BNatSchG besonders geschützte Art  

Status im Untersuchungsgebiet:  

- keine Vorkommen zu erwarten NG Nahrungsgast   

(NG) potenzieller Nahrungsgast  B Brutvogel 

(B) pot. Brutvogel   BV Brutverdacht 

DZ Durchzügler   WG  Wintergast 

[] im weiteren Umfeld 



AFB zum B-Plan InO 245 - südliche Gartenstadt - historischer Kernbereich Dortmund   |   2029 - 
01/2024 

   18 

5.3 Amphibien  

Für den ausgewerteten MTBQ werden zwei planungsrelevante 
Amphibienarten angegeben (LANUV o. J.).  

Die Datenabfrage beim AGARD e.V. ergab keine Informationen zu 
Vorkommen planungsrelevanter Amphibien- und Reptilienarten im 
unmittelbaren Plangebiet. Kreuzkröten kommen am nördlichen Rand des 
Phönixsees vor, jedoch ist aufgrund der Zerschneidung möglicher 
Wanderrouten durch Straßen ihr Vorkommen im Plangebiet 
unwahrscheinlich. 

Im Rahmen der Potenzialanalyse wird der Status der planungsrelevanten 
Amphibienarten wie in Tabelle 4 dargestellt eingeschätzt: 

Tab. 4 Planungsrelevante Amphibienarten  

Art 
EZ NRW 

(ATL) 

Schutz-

status 
Vorkommen / Habitatpräferenz 

Status im Untersuchung-

sgebiet 

Geburtshelferkröte  
Alytes obstetricans 

S §§ 

Bevorzugt wärmebegünstigte Bereiche, nutzt 
z. T. auch beschattete Gewässer z. B. in Stein-
brüchen, Tongruben und Industriebrachen, 
Teiche, Quelltöpfe, Bombentrichter etc.  

-  

Keine geeigneten 
Biotopstrukturen 

vorhanden 

Kreuzkröte  
Bufo calamita 

U §§ 
Ursprünglich vegetationsarme Flussauen, heute 
typisch in Abgrabungsflächen, 
Industriebrachen etc.  

-  

Keine geeigneten 
Biotopstrukturen 

vorhanden 

Erläuterungen:  

EZ NRW Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen (atlantisch)  

Erhaltungszustand:  

G günstig  U ungünstig S schlecht 

Schutzstatus:  

§§ nach BNatSchG streng geschützte Art  

§ nach BNatSchG besonders geschützte Art  

Status im Untersuchungsgebiet:  

- keine Vorkommen zu erwarten (x) Vorkommen möglich 

x Vorkommen nachgewiesen 

5.4 Reptilien  

Aufgrund des Fehlens artspezifisch geeigneter Habitatstrukturen kann ein 
Vorkommen planungsrelevanter Reptilienarten mit hoher 
Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden. 

5.5 Schmetterlinge  

Aufgrund des Fehlens artspezifisch geeigneter Habitatstrukturen kann ein 
Vorkommen planungsrelevanter Schmetterlingsarten mit hoher 
Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden. 
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5.6 Weitere planungsrelevante Arten 

Aufgrund fehlender Habitatstrukturen ist ein Vorkommen von Vertretern 
weiterer planungsrelevanter Artgruppen auszuschließen. 
 

6 Prognose artenschutzrechtlicher 
Verbotstatbestände 

Im Rahmen des Artenschutzfachbeitrags ist zu beurteilen, für welche 
Arten projektbedingt artenschutzrechtlich relevante Beeinträchtigungen 
zu erwarten sind. Für diese Arten erfolgt eine Prognose, inwieweit 
projektbedingt eine Erfüllung von Verbotstatbeständen ergeben kann. 
Der Bebauungsplan InO 245 - südliche Gartenstadt - historischer 
Kernbereich sieht vor, die Entwicklung und die städtebauliche Eigenart 
des Gebiets dauerhaft zu sichern. Es handelt sich um eine weitgehend 
bestandsorientierte Planung mit nur wenigen zusätzlichen 
Bebauungsmöglichkeiten für Wohngebäude. Sofern keine baulichen 
Maßnahmen durchgeführt werden sollen und keine weitere Bebauung 
geplant ist, können Verbotstatbestände von vornherein ausgeschlossen 
werden. Bei einer geplanten Neubebauung der kleinteiligen, unbebauten 
Flächen können sich artenschutzrechtliche Verbotstatbestände ergeben.  

6.1 Säugetiere 

Im Rahmen der Lebensraumpotenzialkartierung ergaben sich keine 
Hinweise auf ein tatsächliches Vorkommen planungsrelevanter 
Säugetierarten, jedoch bieten die vorhandenen Gebäude und Gehölze 
geeignete Quartierstrukturen für Fledermäuse (siehe Kap. 5.2). Zudem 
stellt das Plangebiet ein geeignetes Nahrungshabitat für Fledermäuse dar. 

Verbotstatbestand der Tötung (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG) 
Da aktuell keine Bebauung und Gehölzrodungen geplant sind, wird der 
Verbotstatbestand der Tötung nicht erfüllt. Sollten weitere Bebauung oder 
Rodungen geplant sein, sind die folgenden Maßnahmen zu beachten: 

Baubedingte Tötungen können sich im Rahmen der Baufeldräumung bei 
einer Betroffenheit besetzter Fledermausquartiere sowie bei 
Gehölzrodungen ergeben. Bezüglich potenzieller Quartiere ist eine 
ökologische Baubegleitung durchzuführen, bei der die vorhandenen 
Gehölze kurz vor der Rodung auf Fledermausbesatz kontrolliert werden 
(Sichtkontrollen, Detektorbegehungen). Sollten Fledermäuse gefunden 
werden, so ist die Rodung zu stoppen und das weitere Vorgehen mit der 
Unteren Naturschutzbehörde abzustimmen. Durch die Maßnahmen wird 
das Risiko baubedingter Tötungen weitestgehend reduziert, so dass der 
Verbotstatbestand der Tötung gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 
BNatSchG nicht erfüllt wird. 

Verbotstatbestand der erheblichen Störung (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. 
Abs. 5 BNatSchG) 
Da aktuell keine Bebauung und Gehölzrodungen geplant sind, wird der 
Verbotstatbestand der erheblichen Störung nicht erfüllt. Sollten weitere 
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Bebauung oder Rodungen geplant sein, sind die folgenden Maßnahmen zu 
beachten: 

Für das Plangebiet ist von einer Bedeutung als Jagdhabitat für Fleder-
mäuse auszugehen. Erhebliche Störungen können bei Rodungs- und 
Bauarbeiten im direkten Umfeld eines Quartierstandortes entstehen. 
Sollten sich im Rahmen der ökologischen Baubegleitung Hinweise auf ein 
bedeutendes Quartier ergeben, so sind geeignete Schutzmaßnahmen zu 
ergreifen und ggf. die Arbeiten auszusetzen (s. o.). Unter Berücksichtigung 
dieser Maßnahmen sind Auswirkungen auf den Erhaltungszustand einer 
lokalen Fledermauspopulation nicht zu erwarten, so dass der Verbots-
tatbestand der erheblichen Störung gem. § 44 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. Abs. 5 
BNatSchG nicht erfüllt wird. 

Verbotstatbestand der Zerstörung von Lebensstätten (§ 44 Abs 1 Nr. 3 
i. V. m. Abs. 5 BNatSchG) 
Sollten Gehölze entfernt werden müssen, wird eine ökologische 
Baubegleitung (s. o.) erforderlich. Da aktuell keine Bebauung und 
Gehölzrodungen geplant sind, werden keine Lebensstätten zerstört und 
der Verbotstatbestand der Zerstörung von Lebensstätten wird nicht 
erfüllt. 

Fazit  
Für die Arten Abendsegler, Kleine Bartfledermaus, Rauhautfledermaus, 
Wasserfledermaus, Zweifarbfledermaus und Zwergfledermaus ist eine 
Erfüllung von Verbotstatbeständen gem. § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 
BNatSchG nicht zu erwarten. Eine ASP der Stufe 2 ist somit nicht 
erforderlich. Sollten Rodungen von Gehölzen erforderlich werden, können 
sich jedoch Verbotstatbestände ergeben. In diesem Fall wäre eine weitere 
Überprüfung in Form einer ökologischen Baubegleitung und / oder 
weitere Erfassungen der Artengruppe erforderlich.  

6.2 Avifauna  

Nicht planungsrelevante Vogelarten 

Für die nicht planungsrelevanten Vogelarten wird gemäß der VV-Arten-
schutz (MKULNV 2016) davon ausgegangen, dass aufgrund der An-
passungsfähigkeit und des landesweit günstigen Erhaltungszustandes der 
Arten, z. B. „Allerweltsarten“, bei vorhabenbedingten Beeinträchtigungen 
nicht gegen die Zugriffsverbote verstoßen wird. Hinweise auf Vorkommen 
nicht planungsrelevanter Arten, die dieser Regelvermutung 
entgegenstehen würden, liegen nicht vor (bedeutende lokale Populationen 
europäischer Vogelarten, nicht planungsrelevante Arten, die gemäß der 
Roten Liste im entsprechenden Naturraum bedroht sind). Baubedingte 
Tötungen nicht planungsrelevanter Arten können sich durch eine 
Zerstörung besetzter Nester oder Eier ergeben. Um dies zu vermeiden, ist 
die Baufeldräumung generell außerhalb der Brut- und Aufzuchtzeit, die 
vom 01. März bis 30. September geht, durchzuführen (vgl. Kap. 7). 
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Planungsrelevante Vogelarten 

Direkte Hinweise auf ein Vorkommen planungsrelevanter Vogelarten 
ergaben sich während der Ortsbegehungen nicht. Für die Arten Habicht, 
Mäusebussard, Mehlschwalbe, Rauchschwalbe und Turmfalke weist das 
Gebiet eine Eignung als Nahrungshabitat auf. Es ist jedoch davon 
auszugehen, dass von dem Vorhaben keine essenziellen 
Habitatbestandteile betroffen sind und auch im Fall der Umsetzung des 
Projektes weiterhin geeignete Nahrungshabitate in ausreichendem Maße 
zur Verfügung stehen. Artenschutzrechtliche Konflikte sind demnach 
nicht zu erwarten. 

Anhand der vorhandenen Lebensraumstrukturen kann jedoch ein 
Brutvorkommen der planungsrelevanten Arten Bluthänfling, Girlitz, 
Nachtigall, Saatkrähe, Sperber, Star, Waldkauz und Waldohreule nicht 
ausgeschlossen werden. Da die Festsetzung des Bebauungsplanes die 
Bestandssicherung vorsieht, ist nicht von der Erfüllung von 
Verbotstatbeständen auszugehen. Sollten sich dennoch Rodungen von 
Gehölzen ergeben, so ist Folgendes zu beachten: 

Verbotstatbestand der Tötung (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG) 
Baubedingte Tötungen können sich durch eine Zerstörung besetzter 
Nester mit nicht flüggen Jungtieren oder Eiern ergeben. Um Tötungen zu 
vermeiden, ist die Baufeldräumung (Gehölzentfernungen) möglichst 
außerhalb der Brut- und Aufzuchtzeit (01. März bis 30. September) 
durchzuführen. Abweichungen von dem Vorgehen sind mit der Unteren 
Naturschutzbehörde abzustimmen (s. o. Kap. 6.1). Sind größere 
Glasfronten oder verspiegelte Flächen an den Gebäudeneubauten 
vorgesehen, kann hieraus anlagebedingt ein erhöhtes Kollisionsrisiko mit 
Todesfolge für Vögel resultieren. Je nach vorgesehener Gestaltung der 
Gebäude und Fensterfronten ist dieses durch entsprechende Maßnahmen 
zu vermeiden bzw. zu mindern. 

Durch die Maßnahmen wird das Risiko bau- und anlagebedingter 
Tötungen weitestgehend reduziert, so dass der Verbotstatbestand der 
Tötung gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG nicht erfüllt wird. 

Verbotstatbestand der erheblichen Störung (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. 
Abs. 5 BNatSchG) 
Erhebliche Störwirkungen auf planungsrelevante Vogelarten sind 
auszuschließen. In Bezug auf die nutzungsbedingten Faktoren ist 
aufgrund der bereits bestehenden Nutzung als Siedlungsraum nicht davon 
auszugehen, dass es vorhabenbedingt zu einer relevanten Erhöhung der 
Störungsintensität kommt. 

Der Verbotstatbestand der erheblichen Störung gem. § 44 Abs. 1 Nr. 2 
i. V. m. Abs. 5 BNatSchG wird nicht erfüllt. 

Verbotstatbestand der Zerstörung von Lebensstätten (§ 44 Abs 1 Nr. 3 
i. V. m. Abs. 5 BNatSchG) 
Für die potenziellen Nahrungsgäste Habicht, Mäusebussard, 
Mehlschwalbe, Rauchschwalbe und Turmfalke weist das Gebiet eine 
Eignung als Nahrungshabitat auf. Für diese Arten ist davon auszugehen, 
dass von dem Vorhaben keine essenziellen Habitatbestandteile betroffen 
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sind und auch im Fall der Umsetzung des Projektes weiterhin geeignete 
Nahrungshabitate in ausreichendem Maße zur Verfügung stehen. 

Durch Rodungen kann für die planungsrelevanten Arten Bluthänfling, 
Girlitz, Nachtigall, Saatkrähe, Sperber, Star, Waldkauz und Waldohreule 
der Verbotstatbestand der Zerstörung von Lebensstätten eintreten. Sollten 
Rodungen von Gehölzen notwendig sein, so sind Gehölzkontrollen auf 
Nester / Höhlungen vor der Rodung erforderlich. Sollten sich hierbei 
Hinweise auf Vorkommen von planungsrelevanten Arten ergeben, so sind 
weitere Erfassungen und eine Artenschutzprüfung der Stufe 2 
durchzuführen.  

Sofern keine Rodungen erforderlich werden, wird der Verbotstatbestand 
der Zerstörung von Lebensstätten gem. § 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 
BNatSchG nicht erfüllt. 

Fazit  
Für planungsrelevanten Vogelarten ist eine Erfüllung von Verbotstat-
beständen gem. § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG nicht zu erwarten. 
Sollten im Rahmen der Planung doch Gehölzrodungen erforderlich sein, 
so sind weitere Maßnahmen und ggf. Erfassungen der Artengruppe der 
Vögel erforderlich. 

6.3 Amphibien  

Vorkommen von Amphibien können im Untersuchungsgebiet 
ausgeschlossen werden, sodass es für diese Artengruppe keiner 
vertiefenden Betrachtung bedarf.  

Fazit  
Für die Artengruppe der Amphibien ist eine Erfüllung von Verbotstatbe-
ständen gem. § 44 BNatSchG nicht zu erwarten. Eine ASP der Stufe 2 ist 
somit nicht erforderlich. 

6.4 Reptilien  

Vorkommen von Reptilien können im Untersuchungsgebiet/Plangebiet 
ausgeschlossen werden, sodass es für diese Artengruppe keiner 
vertiefenden Betrachtung bedarf.  

Fazit 
Für die Artengruppe der Reptilien ist eine Erfüllung von Verbotstatbe-
ständen gem. § 44 BNatSchG nicht zu erwarten. Eine ASP der Stufe 2 ist 
somit nicht erforderlich. 

6.5 Schmetterlinge 

Vorkommen von Schmetterlingen können im 
Untersuchungsgebiet/Plangebiet ausgeschlossen werden, sodass es für 
diese Artengruppe keiner vertiefenden Betrachtung bedarf.  
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Fazit 
Für die Artengruppe der Schmetterlinge ist eine Erfüllung von Verbots-
tatbeständen gem. § 44 BNatSchG nicht zu erwarten. Eine ASP der Stufe 2 
ist somit nicht erforderlich. 
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7 Zusammenfassung und Fazit  

Die Stadt Dortmund plant zur Sicherung der städtebaulichen Qualität die 
Aufstellung des Bebauungsplans (B-Plan) InO 245 - südliche Gartenstadt 
- historischer Kernbereich mit dem Ziel die Eigenart und städtebauliche 
Gestalt des Quartiers zu bewahren und eine bestandsorientierte Planung 
mit Neubebauungen zu ermöglichen. Im vorliegenden Gutachten wird 
dargestellt, inwieweit durch das Projekt artenschutzrechtliche Konflikte 
im Hinblick auf die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 
BNatSchG zu erwarten sind. 

Auf Grundlage der Ortsbegehung vom 10.11.2023 und unter 
Berücksichtigung vorhandener Daten wurde eine Potenzialanalyse zur 
Einstufung der Lebensraumeignung für planungsrelevante Arten 
durchgeführt. Für Arten, für die ein Vorkommen im Wirkraum des 
Vorhabens nicht ausgeschlossen werden kann, wurde geprüft, inwieweit 
unter Berücksichtigung der projektspezifischen Wirkfaktoren eine 
artenschutzrechtlich relevante Betroffenheit möglich ist.  

Zusammenfassend ist zu konstatieren, dass ein Eintreten 
artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände im Sinne des § 44 Abs. 1 i. V. m. 
Abs. 5 BNatSchG mit ausreichender Sicherheit ausgeschlossen werden 
kann. Eine Artenschutzprüfung der Stufe 2 ist nicht erforderlich.  

Sollte eine (Neu-)Bebauung der unbebauten Flächen und / oder die 
Rodung von Gehölzen im Plangebiet erforderlich werden, so sind weitere 
Maßnahmen (ÖBB, Gehölzkontrollen, ggf. Kartierungen) erforderlich. 

 

 

 

 

Essen, 17.01.2024 Bernd Fehrmann 
 (Dipl.-Ökol., Dipl.-Ing.) 
 
 
 
 
 
Gender-Erklärung: 
Zur besseren Lesbarkeit werden in dem Gutachten personenbezogene 
Bezeichnungen, die sich zugleich auf das weibliche, männliche oder 
diverse Geschlecht beziehen, im generischen Maskulinum beschrieben. 
Weibliche und anderweitige Geschlechteridentitäten werden dabei 
ausdrücklich mitgemeint. Dies soll keinesfalls eine Geschlechter-
diskriminierung oder eine Verletzung des Gleichheitsgrundsatzes zum 
Ausdruck bringen.  
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